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Verordnung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln ordnet gemäß § 94 d Abs. 4 und § 43 
Abs. 1 der StVO 1960 folgende Verkehrsbeschränkung an: 
 

Errichtung eines Halte- und Parkverbots 
an der Nordseite des Hamsterwegs 

gegenüber den Parkplätzen von Grundstück 2516/17   
auf einer Länge von 25m 

 
laut nachfolgend dargestellter Planskizze, welche einen wesentlichen Bestandteil der 
Verordnung bildet.  
 

 
Lage des Halte- und Parkverbots (grün) 

Die Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 mit Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft. 
 

angeschlagen am: 14.03.2025 
anzuschlagen bis: 29.03.2025 
abgenommen am:  

 
Der Bürgermeister:        
  

 

 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. 
 
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks 
finden Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. www.tulln.at 

 Aktenzeichen 64020/25001 
 Tulln, 10.03.2025 
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Halte- und Parkverbot
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